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Haftpflichtversicherung
Umfassende Sicherheit bei Berufsversehen

Die VICTORIA. Ein Unternehmen der              Versicherungsgruppe.
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Entscheidungen aller Art sind selbstver-
ständliche Bestandteile Ihres privaten, 
vor allem aber Ihres beruflichen Alltags.
Wer eine Beratung vornimmt oder eine
Entscheidung fällen muß, trägt ein hohes
Maß an Verantwortung. Viele dieser
Entscheidungen sind folgenreich, und
manche sind unwiderruflich. 

Bestimmte Berufsgruppen allerdings 
stehen hier in einer ganz besonderen 
Verantwortung. Vor allem Rechtsanwälte,
Notare, Sachverständige, Gutachter,
Steuerberater, Unternehmensberater,
Dolmetscher oder Journalisten, aber auch
Beamte und Angestellte des Öffentlichen
Dienstes, Richter und Staatsanwälte.

Wenn Sie zu diesen Berufsgruppen
gehören, wissen Sie: Man vertraut Ihrem
professionellen Sachverstand, und Ihre
Auskünfte, Empfehlungen oder Entschei-
dungen können weitreichende Konse-
quenzen haben. Ob ein Kaufvertrag
geschlossen, ein Streit geschlichtet oder
eine Beratung für ein Großprojekt
erbracht wird: Ihr Spezialwissen steht
Ihren Kunden und Klienten ohne Ein-
schränkung zur Verfügung. 
Was aber geschieht, wenn Sie dabei
irgendeine Kleinigkeit übersehen? Eine
Kleinigkeit, die unter Umständen ein
Vermögen kosten kann – Ihr Vermögen.
Auf den folgenden Seiten möchten wir
Sie darüber informieren, wie Sie sich mit
der VICTORIA gegen Forderungen auf-
grund von Ihnen verursachter Vermö-
gensschäden absichern können.

Die VICTORIA, 1853 in Berlin gegründet,
gehört zu den traditionsreichsten
Versicherern in Deutschland. 
1997 hat sich die VICTORIA mit der
D.A.S., der Hamburg-Mannheimer und
der DKV zur ERGO Versicherungsgruppe
zusammengeschlossen. Der Konzern
nimmt unter den deutschen Erstver-
sicherern die zweite Stelle ein.

In der Sparte Vermögensschaden- 
Haftpflicht rangiert die VICTORIA in
Deutschland gleichfalls an zweiter Stelle.
Jahr für Jahr helfen wir unseren Kunden
in ca. 10.000 Schadenfällen. Unsere
Produktpalette ist so weit gefächert, 
daß wir für jeden Bedarf einen maß-
geschneiderten Versicherungsschutz 
bieten können. Ein dichtes Netz von
Vermögensschaden-Haftpflichtspezia-
listen in ganz Deutschland steht Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite.
Ich möchte Sie einladen, sich mit unse-
rem Angebot zu beschäftigen.

Horst Döring
Vorsitzender des Vorstands 
VICTORIA Versicherung AG  
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Die VICTORIA – Ihr Partner in
allen Versicherungsfragen.



Ein berufliches
Versehen kann
Ihr ganzes Ver-
mögen kosten.
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Kein Mensch kann alles wissen.
Je komplizierter ein Fachgebiet ist, um so
eher wendet man sich in Problemfällen 
an Sie als Spezialist. Aber auch Sie kön-
nen sich irren und müssen dann für die
Folgen eines solchen Irrtums einstehen:
Sie müssen Schadenersatz leisten.

Wer zum Schadenersatz verpflichtet ist,
haftet mit seinem gesamten gegenwärti-
gen und zukünftigen Vermögen. Ein Haft-
pflichtschaden kann somit die berufliche
und die private Existenz gefährden. Eine
Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung bedeutet also nicht nur Sicherheit
gegenüber fremden Ansprüchen, sondern
Schutz Ihrer Existenz. 

Für alle aus beruflichen Fehlern entste-
henden Forderungen und Ansprüche 
bietet die VICTORIA Ihnen den idealen
Schutz. Die Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung ist der unerläßliche
Versicherungsschutz für Freiberufler und
Selbständige, sonstige Dienstleister,
Beamte und Angestellte in staatlichen
oder öffentlichen Verwaltungen,
Verbänden, Vereinen, Kammern, Anstalten
oder Körperschaften.

Die Bearbeitung der Schadenfälle liegt in
der Hand von speziell ausgebildeten
Juristen. Sie beraten Sie, analysieren die
Rechtslage und kümmern sich schnell und
diskret um die Abwicklung. Jahrelange
Erfahrungen und ständige gute Kontakte
zu den einzelnen berufsständischen
Vereinigungen tragen wesentlich zur
raschen Regulierung bei.

Für den Fall, daß Sie anderen versehent-
lich einen Schaden zufügen, übernehmen
wir

�die Prüfung durch erfahrene Spezial-
juristen, ob und in welcher Höhe eine
Verpflichtung zum Schadenersatz
besteht;

�die Wiedergutmachung des Schadens
in Geld, wenn der Anspruch begründet
ist;

�die Abwehr von unberechtigten Schaden-
ersatzansprüchen.
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Die Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherungen benötigen vor allem
Personen, die beruflich

�Auskunft erteilen oder Rat gewähren:
z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater,
Unternehmensberater, EDV-Dienst-
leister;

� fremdes Vermögen verwalten:
z.B. Insolvenzverwalter, Testaments-
vollstrecker, Betreuer, Hausverwalter;

�beurkunden:
z.B. Notare, Standesbeamte;

�Verträge vermitteln:
z.B. Versicherungsmakler, Immobilien-
makler, Reisebüros;

�Gutachten erstellen:
z.B. Sachverständige.

Wir bieten
Sicherheit für
mehr als 100
Berufsgruppen.



Unsere Erfahrung aus 70 Jahren Regulie-
rung in der Vermögensschaden-Haftpflicht
zeigt: Alles, was passieren kann, passiert.
Und: Der Teufel steckt im Detail. Es sind
in der Regel die kleinen Versäumnisse, die
scheinbar unwichtigen Nebensächlich-
keiten, die leicht aus dem Blick geraten
und zu erheblichen Schäden führen kön-
nen. Wir möchten das mit ein paar
Beispielen illustrieren:

Ein Rechtsanwalt versäumte es, den
Eigentümer eines Gewerbegrundstücks
darauf hinzuweisen, daß Ersatzansprüche
gegen den Pächter sechs Monate nach
Räumung des Grundstücks verjähren
(§ 558 BGB). Schaden: 500.000 EUR durch
Überschreitung der Verjährungsfrist.

Eine aus vier Personen bestehende BGB-
Gesellschaft wurde zur Zahlung von 
100.000 EUR verurteilt. Der Anwalt führte
in der Berufungsschrift nur drei Personen
auf, so daß das erstinstanzliche Urteil
gegen einen der Gesellschafter rechts-
kräftig wurde.

Ein Übersetzer brachte in einem Werbe-
prospekt eines Automobilherstellers für
den arabischen Raum Texte, Tabellen und
technische Angaben durcheinander; die
Beschreibungen paßten nicht zu den
abgebildeten Modellen. Der Neudruck
kostete 30.000 EUR.

Im notariellen Kaufvertrag für ein
Grundstück wurde dessen sofortige Um-
schreibung vereinbart, die Gegenleistung
aber erst für einen späteren Zeitpunkt.
Nach der Umschreibung fiel der Käufer 
in Konkurs. Schaden durch fehlende Ab-
sicherung der Kaufpreisforderung: 
300.000 EUR.

Eine Bürokraft soll nach Dienstschluß 
einige fristwahrende Schreiben zur Post
bringen. Sie wird von ihrer Freundin
abgeholt, verschiebt den Gang zur Post
auf später und verbringt den Abend in
einem Lokal, das sie erst nach 24 Uhr ver-
läßt. Durch die Fristversäumnisse 
entstehen ihrem Arbeitgeber erhebliche
finanzielle Einbußen.

Durch einen Softwarefehler waren die
Seriennummern von Ersatzteilen nicht
zuordnungsfähig; im Lager eines Kfz-
Händlers war nichts mehr aufzufinden.
Erst nach zweimaligem Umräumen war
die Zugriffsmöglichkeit auf das Lager
wieder hergestellt. Es entstanden erheb-
liche Personalkosten.
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Beispiele aus dem
Alltag unserer
Schadenabteilung.



Als innovativer Versicherer bieten wir
maßgeschneiderten Versicherungsschutz
auch für ganz spezielle Berufsgruppen 
wie z.B.

� Internet- und Online-Dienstleister

�EDV-Dienstleister

�Unternehmensleiter

Durch einen Systemfehler beim Provider
war ein Reisebüro drei Tage lang im 
Internet nicht erreichbar. Gerade in dieser
Zeit führte das Reisebüro eine günstige
Pauschalreise im Angebot, es wurde aber
kaum genutzt. Das Reisebüro machte ent-
sprechende Schadenersatzansprüche
wegen Geschäftsausfall geltend.

Sicherheit für
spezielle Fälle.
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Auch Richter, Staatsanwälte, Rechtspfle-
ger, Gerichtsvollzieher und Justizbeamte
können fehlerhaft handeln. Die entstehen-
den Schäden können gering, sie können
aber auch ganz erheblich sein. 

Eine Vermögensschaden-Haftpflicht-

versicherung ist in jedem Fall ein wich-

tiger Bestandteil der Existenzsicherung.

Bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung
erfaßte ein EDV-Betrieb Daten fehlerhaft.
Einige Mitarbeiter erhielten zu hohe, 
andere zu niedrige Gehälter. Als man
den Fehler bemerkte, konnten die Über-
zahlungen, die gutgläubig verbraucht
worden waren, von inzwischen ausge-
schiedenen Mitarbeitern nicht mehr
zurückgefordert werden.

Stellt sich heraus, daß ein Unterneh-
mensleiter z.B. eine fehlerhafte 
Entscheidung getroffen hat, drohen
Schadenersatzansprüche in erheblicher
Höhe.
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Weiterer
Versicherungs-
schutz für Ihr
Büro und Ihre
Mitarbeiter.
Ausreichender und möglichst umfassen-
der Versicherungsschutz ist für Ihr Büro
wirtschaftlich unumgänglich.
Maßgeschneiderte Vorsorge mit Hilfe des
richtigen Versicherungschutzes ist eine
vernünftige unternehmerische Maß-
nahme, um die Existenz abzusichern. 
Mit einer gründlichen Analyse ermitteln
wir gern Ihren individuellen Versiche-
rungsbedarf und erarbeiten Konzepte zu
folgenden Themen:

Geschäftsinhaltsversicherung

Sie ersetzt die finanziellen Folgen von
Schäden an Einrichtungen, Waren und
Vorräte durch:

�Brand, Blitzschlag, Überspannung durch
Blitz, Explosion;

�Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach
einem Einbruch, Raub;

�Leitungswasser;
�Sturm und Hagel;
�Weitere Elementarschäden
� Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung
�Schäden durch Betriebsunterbrechung

(Ertragsausfall durch einen versicherten
Schaden infolge einer oben genannten
Gefahr);

Glasversicherung für Glas- und Kunststoff-
scheiben der Außen- und Innenverglasung

Elektronikversicherung

Für alle zur kaufmännischen Betriebsein-
richtung gehörenden Geräte und Anlagen
der Informations-, Kommunikations-, Büro-,
Sicherungs- und Meldetechnik (ggf. auch
eine Datenversicherung, Netzausfallver-
sicherung, Elektronik-Mehrkosten- oder
Betriebsunterbrechungsversicherung).

Betriebskostenversicherung plus

Krankentagegeld für freiberuflich und
selbständig tätige Personen.

Betriebshaftpflichtversicherung

weil unbegrenzte Haftung Ihre Existenz
kosten kann.

Firmen- und Verkehrs-Rechtsschutz-

versicherung

Damit Sie um Ihr Recht kämpfen können,
wenn es sein muß.

Gebäudeversicherung von Geschäften

und Betrieben

bei eigenen Gebäuden.

Gruppen-Reisegepäckversicherung

für reisende Firmenangehörige.

Gruppen-Unfallversicherung

wenn Sie mindestens zwei Mitarbeiter
beschäftigen.

Betriebliche Altersversorgung

für besonders wichtige Mitarbeiter.

Finanzierung über Lebensversicherung

z.B. bei Betriebserweiterung.
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Es betreut Sie:

VICTORIA Versicherungen, Postfach, 40198 Düsseldorf
Tel. 01801/84286742, Fax 0211/477-2031
http://www.victoria.de, E-Mail: info@victoria.de




